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SACHVERHALT UND ANTRAGE 

I. Auf die am 24. Juni 1980 angemeldete europäische Patent-

anmeldung Nr. 80 103 565.0, für weiche die Prioritt vom 

27. Juni 1979 aus einer Voranmeldung in der Bundesrepublik 

Deutschland in Anspruch genommen wird, ist am 

02. Juni 1982 das 8 PatentansprUche umfassende europäische 

Patent 0 021 406 mit der Bezeichnung "Filmkassette mit 

einem Fenster zum Einbelichten von Daten" erteilt worden. 

II. Auf den auf Art. 100 a EPU gestUtzten Einspruch der 

Siemens Aktiengesellschaft Berlin und München in 

D-8000 MUnchen 22 (Bundesrepublik Deutschland) 

hat die Einspruchsabteilung das Patent in der mündlichen 

Verhandlung vom 03. November 1983 widerrufen. Die schrift-

liche BegrUndung trägt das Datum 18. Januar 1984. Der Wi-

derruf wird damit begrUndet, da3 die offenkundig vorbe-

nutzte X-Omatic-Kassette von Kodak die Gattungsmerkmale 

des am 21. Oktober 1983 eingegangenen Anspruchs 1 aufweise 

und in Kenntnis der in der DE-C- 2 646 725 beschriebenen 

Kassette lediglich für den Fachmann naheliegende konstruk-

tive MaI3nahmen erforderlich seien, urn zum Gegenstand des 

Patentes zu kommen. 

III. Gegen diese Entscheidung hat die Patentinhaberin am 

24. Januar 1984 unter gleichzeitiger Zahiung der Beschwer-

degebuhr und Vorlage der BegrUndung Beschwerde eingelegt. 

In der mUndlichen Verhandlung am 29. November 1984 hat die 

BeschwerdefUhrerin beantragt, 

die angefochtene Entscheidung aufzuheben und 

das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen auf-

rechtzuerhalten: 
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a) Hauptantrag: AnsprUche 1-5, eingegangen am 21. Okto-

ber 1983, 

Beschreibung und Zeichnungen nach der 

europäischen Patentschrift 21 406, wobei 

Sp. 1, Abs. 1, ersetzt ist durch den am 

21. Oktober 1983 eingegangenen Beschrei-

bungsteil; 

b) Hilfsantrag: Anspruch 1, eingegangen am 22. Au- 

gust 1984, im Ubrigen wie nach Hauptan-

trag. 

Der Anspruch 1 nach Hauptantrag hat (unter EinfUhrung 

einer Merkmalsgruppenkennzeichnung durch die Kammer) fol-

genden Wortlaut: 

Filmkassette, insbesondere Röntgenfilmkassette, (a) mit 

einem Fenster zum Einbelichten von Daten, einer verschieb-

baren Fensterkiappe zum lichtdichten Verschlie3en des Fen-

sters und einem durch eine Einwirkung von aul3eñ lösbaren, 

mit der Fensterkiappe verbundenen Verriegelungsglied, das 

durch ein Federelement in einer Verriegelungsstellung 

haltbar ist, (b) wobei in der Fensterkiappe (7) eine off-

nung (11) zur Aufnahme eines in einem Behandlungsgerät 

(14) integrierten und nach zwei Richtungen verschiebbaren 

Offnungsstiftes (15) vorgesehen ist und (c) das Verriege-

lungsglied (10) lichtdicht hinter dieser öffnung (11) 

derart angeordnet ist, dai3 mit dent EinfUhren des Off-

nungsstiftes (15) das Verriegelungsglied (10) in die ent-

riegelte Stellung bringbar ist, dadurch gekennzeichnet, 

dal3 (d) das Verriegelungsglied ein zweiarmiger, urn eine 

Achse (9) drehbar an der Fensterkiappe (7) gelagerter He-

bel (10) ist, e) von weichem ein Ende (lOa) hinter der 

Offnung (11) in der Fensterkiappe (7) liegt und f) das an- 
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dere Ende (lob) in Verriegelungsstellung in eine kasset-

tenfeste Aussparung (6a) ragt, g) daB zwischen der Fen-

sterkiappe (7) und dem anderen Ende (lob) des Hebels (10) 

eine Druckfeder (12) eingesetzt 1st und h) daB für em 

lichtdichtes Verschlie3en der öffnung (11) im Verriege-

lungszustand an dieser sowie an dem einen Ende (lOa) des 

Hebels (10) Erhebungen bzw. Vertiefungen zur Bildung einer 

Lichtverschneidung (13) ausgeformt sind. 

Die Fassung des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag unterscheidet 

sich von der nach Hauptantrag nur durch eine in die kenn-

zeichnende Merkmalsgruppe g) aufgenommene Präzisierung für 

die Lagerung der Druckfeder (12), so daB das Merkinal g) 

folgendermaBen lautet: 

g) dal3 an dem anderen Ende (lob) eine Aufnahme für eine 

sich an der Innenseite der Fensterklappe (7) abstUtzende 

Druckfeder (12) vorgesehen ist, die zwischen der Fenster-

kiappe (7) und dem anderen Ende (lob) des Hebels (10) em-

gesetzt ist. 

IV. Zur BegrUndung ihres Antrages hat die BeschwerdefUhrerin 

in den Schriftsätzen und in der inUndlichen Verhandlung, in 

der ein Muster der X-Omatic-Kassette von Kodak vorgezeigt 

wurde, im wesentlichen folgendes vorgetragen: 

Im Vergleich mit den bekannten Filmkassetten (X-Omatic, 

DE-C- 2 646 725, DE-B-- 2 714 704) zeichne sich die bean-

spruchte durch eine vereinfachte Fertigung, einen einfa-

cheren Aufbau und eine verbesserte Funktionsweise aus. So 

mUsse bei der X-Omatic-Kassette in zusätzlichen Arbeits-

gängen die Verriegelungsfeder an der Fensterkiappe ange-

nietet und der einen Lichteinfall verhindernde PlUsch an 

der Verriegelungsfeder, z.B. mittels Kleben, befestigt 

werden. Bei den Kassetten nach der DE-B- 2 714 704 und der 
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DE-C- 2 646 725 sei ebenfalls eine Feder an der Fenster-

kiappe anzunieten, während die Kassette nach dem Streit-

patent mit einem Einsetzen der Feder auskomme, worunter 

em "loses" Einsetzen zu verstehen sei. Zudem sei bei den 

bekannten Kassetten ein Dauermagnet für die Entriegelung 

und Verschiebung der Fensterkiappe erforderlich. Es könne 

auch keine Rede davon sein, dal3 eine Vereinigung der em-

schlägigen Merkmale der X-Omatic-Kassette mit den aus der 

DE-B- 2 714 704 bzw. DE-C- 2 646 725 bekannten zum Gegen- 

stand des Patentes fuhre. Es ergebe sich vielmehr eine we-

sentlich kompliziertere Kassette, bei der die öffnung in 

der Fensterkiappe für das Eingreifen des öffnungsstiftes 

mit PlUsch abgedeckt sei. Im Hinblick auf die Lichtabdich-

tung seien zwar ein PlUsch und eine Lichtverschneidung ge-

mäI3 dem kennzeichnenden Merkmal h) äquivalent. An der die 

Verriegelung der Fenterkiappe bewerkstelligenderi Blattfe-

der der X-Omatic-Kassette könne jedoch eine Lichtver-

schneidung nur mit gro3em Aufwand ausgeformt werden, da 

sich an Federmaterial eine topfformige Auswolbung nicht 

ohne weiteres anbringen lasse. Es gehe auch nicht an, wie 

von der Beschwerdegegnerin vorgetragen, eine Lichtabdich-

tung mittels PlUsch als Lichtverschneidung im Sinne des 

kennzeichnenden Merkmals h) zu interpretieren. Die für 

eine Lichtverschneidung erforderlichen Vertiefungen wUrden 

sich in PlUsch erst durch den Gebrauch einprägen, während 

bei der beanspruchten Kassette die Lichtverschneidungen a 

priori angeformt seien. Gehe man von der Kassette nach der 

DE-B- 2 714 704 aus, so mUsse zusätzlich ihr Aufbau we-

sentlich geändert werden, urn eine Stiftentriegelung vor-

nebmen zu können, da sich keine Stelle für die Anbringung 

einer öffnung zurn Eingreifen des Entriegelungsstiftes an-

biete. 

Die beanspruchte Kassette stelle daher eine neue und er-

finderische AusfUhrungsforrn dar, die sich mit Hilfe zweier 
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einfach herzustellender Kunststoffteile (Fensterkiappe 7 

und Hebel 10) bei sehr einfacher Montage verwirklichen 

lasse. 

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag vermittle zudern eine Lebre 

für eine sichere Lagerung der Druckfeder (12) ohne beson-

deren Aufwand. 

V. Die Einsprechende (Beschwerdegegnerin) steilte den Antrag, 

die Beschwerde zurUckzuweisen. 

Sie fUhrte hierzu irn wesentlichen aus, daB der Ersatz der 

magnetischen Fensterentriegelung und -verschiebung bei 

den Kassetten nach der DE-C- 2 646 725 und DE-B- 2 714 704 

durch die von der X-Omatic-Kassette bekannte Stiftentrie-

gelung und -verschiebung nichts Erfinderisches beinhalte. 

Bei der X-Omatic-Kassette bilde der umgebördelte Rand der 

Fensteroffnung im Zusammenwirken mit dem an der Verriege-

lungsfeder angebrachten PlUsch eine Lichtverschneidung. Im 

Ubrigen seien angeformte Lichtverschneidungen an mehreren 

Stellen der X-Omatic-Kassette vorhanden, so am äul3eren 

Rand zwischen dern Boden und Dëckel der Kassette, zwischen 

der Fenstereinfassung und dern Deckel und zwischen der Fen-

stereinfassung und der Fensterkiappe, so daB es nichts Be-

sonderes darstelle, auch urn die öffnung für den Stift und 

an die darunterliegende Stelle des Hebels (starre) Licht-

verschneidungen anzuformen. Der im kennzeichnenden Merkmal 

g) verwendete Begriff, daB eine Druckfeder " eingesetzt "  

sei, sei derart unspezifisch, daB er beliebige Anbrin-

gungsarten einschlieBe, z.B. auch ein Vernieten. SchlieB-

lich bereite die Anbringung einer Stiftentriegelung bei 

der Kassette nach der DE-B- 2 714 704 keinerlei Schwierig-

keiten, insbesondere dann nicht, wenn das Fenster nicht 

zweiteilig, sondern nur einteilig wie bei der in der 

DE-C- 2 646 725 beschriebenen Kassette ausgebildet sei. 
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Zum Anspruch 1 nach Hilfsantrag werde noch darauf hinge-

wiesen, daB für eine sichere und einfache Lagerung einer 

Druckfeder die Anordnung derselben in einer Aufnahme (boh-

rung) allgemein geläufig 1st, vgl. die DE-B- 1 229 835, 

Fig. 5. 

ENTSCHEI DUNGSGRUNDE 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

der Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

2. Der Anspruch 1 nach Hauptantrag steilt eine Zusarninenfas-

sung der erteilten AnsprUche 1, 2, 4 und 5 dar, so daB ge-

gen seine Fassung keine formalen Bedenken bestehen. 

Es kann dahingestelit bleiben, ob Anspruch 1 nach Hilfsan-

trag mit dem Merkmal einer "Aufnahme" für die Druckfeder 

(12) am anderen Ende (lob) des Hebels (10), das sich ohne 

besondere Hervorhebung lediglich in der Figurenbeschrei-

bung der Patentschrift (Sp. 2, Z. 57/58) findet, Uberhaupt 

formal zulässig ist. Wie nachfolgend ausgefUhrt wird, 1st 

auf jeden Fall Anspruch 1 nach Hilfsantrag wegen mangein-

der erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar. 

3. Nach PrUfung der im Verfahren befindlichen Druckschriften 

koxrnit die Kammer zu dem Ergebnis, dal3 der Gegenstand des 

Anspruchs 1 nach Haupt- und Hilfsantrag diesem Stand der 

Technik gegenUber neu ist. Das braucht, da auch die Be-

schwerdegegnerin insoweit die Neuheit nicht bestritten 

hat, im einzelnen nicht belegt zu werden. 

4. Die PrUfung, ob die Kassette nach Anspruch 1 des Hauptan-

trages durch den Stand der Technik nahegelegt 1st, ergibt 

folgendes: 
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In der europäischen Patentschrift 21 406 ist in Sp. 1, 

Z. 29-34, ausgefUhrt, daB das Kassettenfenster der voran-

gehend (Sp. 1, Z. 10-28) erläuterten Kassette nach der 

DE-C- 2 646 725 verhältnismä3ig aufwendig sei, da die Wip-

pe (der Hebel) aus einem ferromagnetischen Werkstoff be-

stehen muB und aul3erdem in dem dazugehörigen Behandlungs-

gerät ein Magnet (zur Entriegelung und Verschiebung der 

Fensterkiappe) notwendig 1st. GemäL3 Sp. 1, Z. 35-37 in der 

europäischen Patentschrift ist es daher Aufgabe der Erfin-

dung, eine Filmkassette der eingangs genannten Art 

(DE-C- 2 646 725) einfacher auszubilden, d.h. im Hinblick 

auf den vorangehenden Absatz eine Filmkassette zu schaf-

fen, bei der die Wippe (Hebel) aus nichtferromagnetischem 

Material gefertigt werden kann und kein Magnet erforder-

lich ist. 

Die weitere Aufgabenstellung (Sp. 1, Z. 37-39), nämlich 

eine Anpassung an unterschiedliche Fenstergr68en vorzuse-

hen, 1st bei der Beurteilung des Anspruchs 1 unerheblich, 

da die hierzu erforderlichen Mai3nahmen erst im erteilten 

Anspruch 8 bzw. im geltenden Anspruch 5 angefUhrt sind. 

Da die bekannte X-Omatic-Kassette bereits Uber eine Stift-

entriegelung für das Fenster verfUgt und somit einer Ent-

riegelungsfeder aus ferromagnetischem Material und eines 

Magneten bar ist, ist es aus der Sicht der Aufgabenstel-

lung zweckmäi3ig, von der in der DE-B- 2 714 704 beschrie-

benen Kassette auszugehen, weiche sich weitgehend mit der 

Kassette nach der DE-C- 2 646 725 deckt. Aus dieser Druck-

schrift ist eine Röntgenfilmkassette bekannt, bei der die 

folgenden Merkmalsgruppen des Anspruchs 1 vorliegen: 

Merkmalsgruppe a): Fenster (12, 13) zurn Einbelichten von 

Daten; verschiebbare Fensterkiappe (16, 17, hier in Form 

eines zweiteiligen Teleskopschiebers) zum lichtdichten 
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Verschliel3en des Fensters; ein durch eine Einwirkung von 

aul3en lösbares, mit der Fensterkiappe verbundenes Verne-

gelungsglied (19, 21), das durcl-i ein Federelement (24) in 

einer Verniegelungsstellung haitbar ist. 

Merkmalsgruppe d): das Verniegelungsglied ist ein zweiar- 

miger, urn eine Achse (20) drehbar an der Fensterkiappe 

(16) gelagerter Hebel (19). 

Merkmalsgruppe f): das andere Ende (21) des Hebels (19) 

ragt in der Verriegelungsstellung in eine kassettenfeste 

Aussparung (12) und 

Merkmal g): zwischen der Fensterkiappe (16) und dem ande-

ren Ende des Hebels (19) 1st eine Druckfeder (24) einge-

setzt. 

Im Hinblick auf die Formulierung im Merkmal g), daB eine 

Druckfeder "eingesetzt" ist, 1st die Kammer der Auffas-

sung, daB der Begriff "eingesetzt" nicht mehr aussagt, als 

daB sich zwischen der Fensterkiappe und dem betreffenden 

Ende des Hebels eine Druckfeder befindet, ohne Näheres 

Uber die Art der Lagerung der Feder (lose oder fest) aus-

zusagen. 

Bis auf eine geringfUgige Variante des Merkmals g) sind 

die vorstehenden Merkmale auch bei der Kassette nach der 

D-C- 2 646 725 anzutreffen. Hier greift die Druckfeder 

nämlich nicht am Verriegelungsende, sondern am entgegen-

gesetzten Ende des Hebels an. 

Unterschiedlich zur beanspruchten Kassette erfolgt bei der 

Kassette nach der DE-B- 2 714 704 (oder nach der 

DE-C- 2 646 725) die Entriegelung und Verschiebung der 

Fensterkiappe mit Hilfe der von einem Dauermagneten (26, 

27) ausgehenden und am Hebel (19) angreifenden magneti-

schen Knäfte, so daB in Ermangelung eines öffnungsstiftes 
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und einer ibm zugeordneten öffnung in der Fensterkiappe 

die Merkmalsgruppen b), c), e) und h) nicht vorliegen. 

Es ist festzuhalten, daB die bei den beiden vorstehend er-

läuterten Kassetten mit den wesentlichen Bauelementen der 

beanspruchten Kassette die von den magnetischen Kräften 

hervorgerufenen mechanischen Funktionen und Bewegungsab-

läufe die gleichen sind wie die bei der Kassette nach dem 

Streitpatent durch den öffnungsstift ausgelösten, nämlich 

Verschwenkung eines zweiarmigen Hebels zwecks Entriegelung 

und anschlieBende Verschiebung der Fensterkiappe. Der 

Fachmann wird bei der Suche nach einem Ersatz für die mag-

netische Entriegelung und Verschiebung der Fenterkiappe in 

erster Linie soiche bekannten Kassetten zwecks Gewinnung 

von Anregungen in Betracht ziehen, bei denen gleiche oder 

gleichartige Kontruktionselemente mit vergeichbarer Mecha-

nik vorliegen. Eine derartige Kassette gehort in Form der 

X-Omatic-Kassette zum Stand der Technik, weiche die 

Grundelemente der Merkmalsgruppe a) aufweist: verschieb-

bare Fensterkiappe mit einem durch Einwirkung von aul3en 

lösbaren Verriegelungsglied, das durch ein Federelement in 

Verriegelungsstellung gehalten wird. In Ubereinstimmung 

mit den wesentlichen Lösungsmerkmalen für die Aufgabe (Er-

satz für die magnetische Entriegelung und Fensterverschie-

bung) weist letztere gemäi3 Merkmal b) in der Fensterkiappe 

eine öffnung zur Aufnahme eines in einem Behandlungsgerät 

integrierten und nach zwei Richtungen verschiebbaren off-

nungsstiftes auf. Gemäl3 Merkmal c) ist das (als Blattfeder 

ausgebildete) Verriegelungsglied (weiches funktionsmä3ig 

einem einarmigen Hebel entspricht) lichtdicht hinter die-

ser Offnung derart angeordnet, daB mit dem EinfUhren des 

Offnungsstiftes das Verriegelungsglied in die entriegelte 

Stellung bringbar ist. Gemäl3 Merkmal e) liegt das Ende des 

Verriegelungsgliedes hinter der Offnung in der Fenster-

kiappe. In teilweiser Ubereinstimmung mit der Merkmals- 
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gruppe h) 1st für ein lichtdichtes .bsch1ieen der öffnung 

im Verriegelungszustand an dieser eine Erhebung in Form 

einer Umbördelung des bffnungsrandes zur Bildung einer 

Lichtverschneidung im Zusammenwirken mit einem am Ende der 

Blattfeder (entspricht dem Hebelende) befestigten PlUsch-

stUck angeformt. In Anbetracht der baulichen Gemeinsamkei-

ten wird der nach einer Lösung der gesteliten Aufgabe 

trachtenden Fachmann den bei der X-Omatic-Kassette vorhan-

denen Entriegelungs- und Verschiebemechanismus für die 

Fensterkiappe auf Anhieb als einsetzbar bei der Kassette 

nach der DE-B- 2 714 704 erkennen. Es bedarf hierzu nur 

der Anbringung einer öffnung in der Fensterkiappe, urn mit 

Hilfe eines Entriegelungsstiftes auf das eine Hebelende 

drUcken zu können, und einer Lichtabdichtung der öffnung. 

Irgendwelche weiteren Anderungen oder konstruktiven Ma13-

nahrnen sind bei dem Austausch der magnetischen Entriege-

lung durch eine Stiftentriegelung nach dem Vorbild der 

X-Omatjc-Kassette an der Kassette nach der DE-B- 2 714 704 

und auch bei der Kassette nach der DE-C- 2 646 725 nicht 

vorzunehmen. Der Umstand, daB bei der in der 

DE-B- 2 714 704 beschriebenen Kassette die Fensterkiappe 

aus zwei teleskopartig gegeneinander verschiebbaren Teilen 

besteht, vermag kein Hindernis für die Anwendung einer 

Stiftentriegelung darzustellen, da bei einer einstUckigen 

Gestaltung der Fensterklappe, wie sie beim Patentgegen-

stand oder auch bei der Kassette nach der DE-C- 2 646 725 

vorliegt, das eine Ende des Hebels ohne weiteres der Em-

wirkung des öffnungsstiftes zugänglich ist. 

Der einzige, noch verbleibende Unterschied in der Gestal-

tung der Lichtabdichtung der öffnung (Merkmalsgruppe h) 

teilweise), nämlich Ersatz des PlUsches durch eine am He-

belende angeformte (mit der Erhebung urn die öffnung zusam-

menwirkende) Vertiefung stellt eine rein bauliche Variante 

dar. Derartige Ausbildungen von Lichtverschneidungen sind 
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dem Konstrukteur auf dem einschlägigen Fachgebiet ge1ufig 

und werden bei Röntgenfilmkassetten an verschiedenen Stel-

len praktiziert, so bei der X-Omatic-Kassette zwischen 

Deckel und Boden, zwischen Deckel und Fensterrahmen und 

zwischen Rahmen und Fenster. Es bedarf daher keines erfin-

derischen Zutuns zwecks Vereinfachung der Fertigung auf 

den PlUsch zu verzichten und dafUr an das Hebelende eine 

entsprechende mit dem umgebördelten Rand der Stiftöffnung 

zusarnmenwirkende Vertiefung anzuformen. 

Zusarnmenfasserid ist festzustellen, daf3 die Anbringung 

einer Stiftentriegelung und -verschiebung für die Fen-

sterkiappe nach dem Vorbild der X-Omatic--Kassette bei den 

in der DE-B- 2 714 704 (oder DE-C- 2 646 725) beschriebe-

nen Kassetten und die geringfUgige Umgestaltung der Licht-

verschneidung ebenfalls nach bekannten Vorbildern für den 

Fachmann naheliegend war. Der Gegenstand des Anspruchs 1 

nach Hauptantrag beruht daher nicht auf einer erfinderi-

schen Thtigkeit im Sinne des Art. 56 EPU. Anspruch 1 ist 

daher nicht gewährbar (Art. 52 (1) EPU). 

5. 	Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag enthlt lediglich das wei- 

tere Merkmal, dal3 (am anderen Hebelende) eine Aufnahme für 

die Druckfeder vorgesehen ist. Die vorstehenden AusfUhrun-

gen zum Hauptantrag gelten daher im vollen Umfang für den 

Hilfsantrag. Es ist selbstverständlich, daB die Druckfeder 

(12) auf irgendeine Weise in ihrer Lage zwischen dem He-

belende und der Fensterkiappe fixiert werden muI3. Die La-

gesicherung von Druckfedern, insbesondere in Form von Spi-

ralfedern, mit Hilfe einer die Feder umschlieI3enden Auf-

nahme 1st eine Routinemal3nahme auf dem Gebiet der Fein-

werktechnik, vgl. z.B. Fig. 5 in der DE-B- 1 229 835. Ihre 

sich aus reinen ZweckmäI3igkeitsüberlegungen ergebende An-

wendung im vorliegenden Fall kann der beanspruchten Kas-

sette nicht zur Patentfähigkeit verhelfen. 
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Anspruch 1 nach Hilfsantrag ist daher ebenfalls nicht ge-

währbar. 

6. 	Die AnsprUche 2 bis 5 sind auf den Anspruch 1 ruckbezogen. 

Da Anspruch 1 jeweils nicht gewhrbar ist, können auch die 

von ibm abhängigen AnsprUche nicht gewährt werden. 

ENTSCHEI DUNGSFORMEL 

Aus diesen GrUnden wird wie folgt entschieden: 

Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

c k e rl 
	

Kai ser 

188/1.2/84 


